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Merkblatt  Schulweg / Schulbuskonzept ab 1. Juni 2016 

Allgemeines 

Die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg liegt bei den Eltern (§ 66 
Abs. 2 VSV). Die Eltern entscheiden, wie ihr Kind den Schulweg zurücklegen soll. In der Entwick-
lung der Schülerinnen und Schüler spielt der Schulweg eine wichtige Rolle, und zwar in der För-
derung und Stärkung ihrer Sozialkompetenz. 

Bei Benützung des Fahrrads sollte auf dessen Funktionstüchtigkeit geachtet und auf jeden Fall 
ein geeigneter Helm getragen werden. 
Den Kindergartenkindern ist es nicht erlaubt, mit dem Fahrrad in den Kindergarten zu fahren. 

Das Gemeinwesen hat nur dann geeignete Massnahmen zu ergreifen, wenn der Schulweg für 
einzelne Kindergartenkinder oder eine Schülerin bzw. einen Schüler unzumutbar ist.  

Für die Zumutbarkeit gelten folgende Kriterien: 

Distanz  Alter der Kinder   Gefahrenpotential des Schulweges 

Schulbus 

Für Schülerinnen und Schüler, deren Schulweg unzumutbar ist, stellt die Schule Stallikon einen 
Schulbus zur Verfügung oder leistet einen Kostenbeitrag an die öffentlichen Verkehrsmittel. 

Der Schulbus hält an folgende Haltestellen: 

Gütschli Aegerten Tägerst 
Schulanlage Loomatt Eichmatt Tobel 
Schulanlage Pünten  Gamlikon / Grafschaft Buchenegg 
Langfuren (nur aussteigen)  Aumüli 

Die Eltern und Erziehungsberechtigten sind verantwortlich, dass die Kinder 5 Minuten vor der 
Abfahrtszeit bei den Haltestellen eintreffen. 
Der Schulbus weicht nicht von der vorgesehenen Route ab und bietet keine zusätzlichen Ein- 
und Ausstiegsmöglichkeiten. Auf zu spät kommende Kinder wird keine Rücksicht genommen.  
Die Schulpflege ist bereit, auf begründete Gesuche zeitlich beschränkte Sonderbewilligungen zu 
erteilen, sofern dies die Platzverhältnisse im Schulbus erlauben. Die Gesuche sind schriftlich an 
die Primarschule Stallikon, Massholderenstrasse 3, 8143 Stallikon, zu richten.  

Öffentlicher Verkehr 

Durch die Anpassung der Schulstundenpläne an den Fahrplan des Zürcher Verkehrsbundes ist 
es möglich, dass die Kinder die öffentlichen Verkehrsmittel benützen können. 
Der für die Schule Stallikon zuständige Verkehrsinstruktor der Kantonspolizei instruiert jeweils 
Anfang Schuljahr die Kleinsten über die gefahrenfreie Benützung des Schulbusses sowie auch 
über die des öffentlichen Busses. 
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*1 Transport nur über Mittag, wenn nachmittags Schule (NM) stattfindet.
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* 2 Den Schülerinnen und Schülern der 1. und 2. Klasse wird ein persönliches
Jahresabonnement für das Postauto von der Schulgemeinde bezahlt.        

* 3    Schülerinnen und Schülern ab der 3. Klasse benutzen den ÖV (sofern
 angebunden), wenn der Schulbus voll besetzt ist. 
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Abonnementskosten 

Den betroffenen Schülerinnen und Schülern der 1. und 2. Klasse wird ein persönliches Jahres-
abonnement für das Postauto von der Gemeinde/Schule Stallikon bezahlt. 

Auf Wunsch werden den betroffenen Kindern der 3. Klasse Tageswahlkarten für den öffentlichen 
Bus bezahlt, und zwar für die Tage, an denen sie auch am Nachmittag Unterricht haben. Das 
heisst, wenn sie den Schulweg viermal pro Tag zurücklegen müssten. Alternativ dazu besteht die 
Möglichkeit, dass diesen Kindern der 3. Klasse 3/5 der Kosten des Jahresabonnement des ZVV 
vergütet werden.  

Die Eltern werden gebeten, eine Kopie des Jahresabonnements oder der Kaufquittung der Mehr-
fahrtkarten mit Einzahlungsschein oder Angabe der IBAN-Nummer für die Vergütung an die 
Schulverwaltung, Massholderenstrasse 3, 8143 Stallikon zu schicken.  

Ab der 4. Klasse werden keine Abonnementsgebühren mehr übernommen. 

Für Schulbusberechtigte-Kinder ab der 3. Klasse, die aus Platzgründen den ÖV benützen 
müssen, übernimmt die Schule die Abonnements-Gebühren.

Die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klassen dürfen, bis auf Widerruf der Sekundarschule 
Bonstetten oder der Primarschule Stallikon, den Schülerkurs benutzen (anstelle des regulären 
Postautos). Fahrplan siehe www.sek-bonstetten (Dienstleistungen). 

Tagesstrukturen 

Kinder, welche die Tagesstrukturen (TaSS) besuchen, werden mit der Anmeldebestätigung In-
formationen zum Weg dorthin erhalten. 

Elterntransporte 

Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder nur in Ausnahmefällen zur Schule zu fahren. Zu- und 
wegfahrende Autos rund um die Schulanlagen gefährden die Sicherheit der Kinder.  

Die Schule Stallikon wünscht allen Kindern  
einen erlebnisreichen und vor allem  

gefahrenfreien Schulweg! 

Beschluss der Schulpflege: 14. April 2014/rev. 1. Juni 2016 
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